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Die Einwohnergemeinde Feldbrunnen~5t. Niklaus beschäftigt sich

schon seit einiger Zeit mit der Ge~amtp1anung der Gemeinde. Das

Recht, die nach § 12 des kantonalen Baugesetzes möglichen Bebau—

~ungspläne und zugehörigen speziellen Bauvorschriften zu erlassen,

ist hier bereits mit der Genehmigung des Baureglementes vom 16.

Dezember 1911 gegeben worden. Da die betreffenden Studien längere

Zeit beanspruchten, sah sich die Gemeinde infolge der starken

~autätigkeit in den letzten Jahren veranlasst, vor der Genehmi~mg

des allgemeinen Bebauungsplanes Teilbebauungspl~ne~ auszuarbeiten.

Dies wurde ihr mit RRE Nr. 2968 vom 51. Mai 1960 gestattet. In der

Zwischenzeit hat das Architekturbüro Frey & Eg~e~‘, welches die Ge

samtplanung durchführte, in Zusammenarbeit mit den G~meindebehörden

und den zuständigen kantonalen Instanzen die künftige bauliche Ge—

~taltung des Dorfes studiert und nun zum Abschluss gebracht, Gleich

zeitig wurde auch ein entsprechendes neues Bauregl~ment ausg~arbei

tet.

Di~ Ei.n~ohr~]~emeinde Fe1dbru~en~St~ Niklaus unterbreitet nun dem

• Regie~ungsrat den allgemeinen Bebauuiig~- uiid Zonenplan und das neue

Baureglement zur Genehmigung, Die Plän~ tragen der künftigen bau

1ich~n .En~wicklung.~d~r G~meinde Rechnung, wobei auch auf eine~har~

monische Gestaltung d~s Dorfbild~s und den Schütz des Schlosses

Waldegg Rücksicht genommen wurde~ Das gesamte Gemeindegebiet ist

• in. folgehne Zonen eingeteilt:

Wl Wohnzone 1 — 2 Geschosse, AZ 0,30.

W2 Wohnzone 1 — 2 Geschosse, AZ 0,40
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Dorfkernzone nach speziellem9 bereits rechtskräftigen Bebauungsplan

G-rünzone

Uferschutzzone

Schutzzone Schloss Waldegg

Lanwirt schaft szone

Für di~ Wohnzonen Wl und W2 sind eine 1. und 2. Bauetappe vorge—

sehen. Bei der Uferschutzzone ist die Verordnung des Regierungs—

ratesvo~ ~O. Oktober 1961 über den Schi~tz der Bach—, Fluss—und

Seeufer gegen die Ver~a~ii~.g und über den Schutz der Schilf~, Bau-

und G-ebüschbestände massgebend0 Zum Schutze des Schl.osse~: und

dessen Anlagen dient die Schloss—Schutzzone Waldegg. Nach dieser

~iird das Gebiet um das Schloss gemäss Baureglement mit einem all

gemeinen Bauverbot belegt. Die Baumgruppen und Alleen: sind zu er

halten.

Der allgemeine Bebauungs~. und ZonCnpian und das Baur~glement wurden

gemäss Pubii1~ation im ~ntsblattNr~ 50 vom 14. Dezember l962~in d~r

Zeit vorn 15. Dezember l9&2~bis 14. Januar 1963 bifentlich aufgelegt.

Von dQn gegen den Bebauungsplan erhobe~nen 12 Einspra~he~n konnten~

deren 9 durch den Gemeinderat auf dem Verhandlun~swe~e, nach teil

weiser. Gutheissung der Einsprachen, erledigt werden. Die übrigen

3 Einsprachen wies er ab0 litt dem Entscheid des Gemeinderates gab~n

sich alle.. 3 Einsprecher nicht zufrieden und rekurrierten an die Ge—

meindeversammlung, Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 24. April

1964 konnten noch 2 Einsprache~.:~erle~igt werden,. ~währenddern die—

jenige von Berrn Prof. Dr0 I~ithm, ‚Zürich, erneut abgewiesen wurde.

Gleichzeitig genehmigte si.e s~~ohl den allgemeinen Bebauungs— und

Z~nenplanwic auch das Eaui~aglernent. Herr Fürsprecher Sesseli,

Solothurn, zog im Namen u~d A~ftr~ge des erwähnten Einsprechers ge

stützt auf den ablehnenden Ent,sche~d die Beschwerde an den Regie—

rungsrat weiter. Diese konnte auf dqm Verhandlungswege gemäss no

tarieller, beglaubigter Erklärung vom 26. November 1964 durch

Einigung und Rückzug erledigt w~rden. Somit steht der Genehmigung

des Planes durch den Re~ioi~umgs~dt nichts mehr im Wege.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgefuhrt Materiell ist

Das Schloss Waldegg ist nach d~~~ner Schutzzone

~soll erreicht werden, dass im Vorgeländ~-~5~

prächtig gelegenen SChlO k~±~~auten erstellt werden, welche

dia Aussicht vorn. SChlQS5~U~d auf~dje.~A~a~e~

:Ai~s der g1eiche~n~es die staatliche~Instanzen be

grüsst, weun auch das Südwgstli0h gelegene Vorgelände de~ Schür—

matthofes nicht in die Eauzo~e W2 aufgenommen worden wäre. Es wurde

deshalb bei de~ Stiftung Schloss Waldegg angeregt es mö~e die zu

ständige Waldegg_Ko~ii~5~0~ mit der Ausdehnung der ~rünzone auf

das gesamte, der Stiftung gehörende Geb±et sich einve~standen er

klären, wa den Schutz des Vorgel~d~ möglichst voll~omrnen und

durchgehend zu verwirklichen ~n~ihrer ~twort vom 27 Dezember

1965 teilt ~ie~dem kantonalen Bau_Departement

ihre ablehn~de Stellungna~e mit, wobei sie geltend macht:

1. Dass di~se~r Bebauungspl~ in den hier in Frage stehenden Teilen

mit jenem Plane übereinstim~it, welcher Bestandteil des Sehen—

kungs— und Kaufvertrages vom 19.4.1963 war,

2. dass die damaligen Eigentj~er und heutigen Nutzniesser diesem

Plan in der Meinung zustimmten, es könne künftig für die Stif

tung Schloss Waldegg von Vorteil sein, weun wenigstens ~ ge

ringer Teil ihres Areals baulich verwertet werden kann, sofern

dies einmal zur~oder. z~ A~tau~ch_

zw~ck~n u~beding~ notwe~dig sein sollte, .

3. dass es der Reg~erungsra~ in seiner Eigenschaft als St~ft~gs

rat jederzej~ i~ der ~änd hat, ein~ ~n s±ch. oder eine p~to

~e~taltung ~er Bauten unerwünschte Bebauung des i~Frage stehen

den Areals durch privatrechtliche Vorsc~rif~e~ ~zu Verhindern,

Der Regierungsra~ nimmt von dieser Stellungna~e welch•~. freilich

den Bestrebungen znm Schutze der ~±age des Schlosses Waldegg nach

seiner Meinung nicht voll gerecht wird, Kenntnis, Er wird ent—



sprec~nd.Pi,mkt3 der Erwü~ung~n der.Waldegg-Komrflission als Stif—

tungsrat dafür sorgen, dass eine unerwünschte Ueberbauin~g des frag—

~-i~che~i~elündes verhinde.rt~wird,

ES wird
= beschlossen:

1, Dem äi~igemeinen B~bauü~s— und Zonenplan und dem Baureglement der
.z.. Gemei~e~ldb~nnen—St. Niklaus wird die Genehmi~g erteilt.

2. Die Gemeinde Fe1dbru~inen-St. Niklaus wird verhalten, der kantonalen

Planungsstelle 5 auf leinwand aufgezogene Zonenpläne und 2 Bauregle

mente zuzustellen.

Genehmigungsgehühr Fr. 24.--

Publikationsko~te~: ~

Total Fr. 38.——. (Im Kontokorrent mit der Gemeinde
FeldbriinnenSt. Niklaus zu ver—

. .: rechnen)
(Staatskan~lei Nr. 14) KK

De~ Staatsschreiber:

Bau—Departement (4) .

Kant, Hochbauamt (2)
Kan~t Tiefbauamt (2)
Jur~S~.kre~ür desBau—Departementes (2)

J~t. Planungsstelle (2), mit Akten, 1 gen. Plan und 2~Baureglemente‘i.~
Kreisbauamt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Aratschreiberei lebern, Solothurn, mit 1 gen. Plan

~Kant. Finanzverwaltung (2)
t~mmanr~amt der Einwohnergemeinde Feldbrunnen—St. Niklaus
Baukommission der Einwohnergemeinde Feldbrunnen—St, Niklaus, mit 2

gen. Plänen
Herren Regierungsräte .. . .

Herrn Dr. Oh, von Sury, Präsident der Waldegg—Kommission, Feld
bI‘Unflen (~).

Amtsblatt (Publikation ZlffR 1 des Dispositivs)


